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Beschlussvorlage 

 
Nr.: B-022/2018 

öffentlich 
 

 

Beratungsfolge Termin Behandlung 

Ortsbeirat Buchow-Karpzow 07.02.2018 öffentlich 

Ortsbeirat Elstal 07.02.2018 öffentlich 

Ortsbeirat Hoppenrade 08.02.2018 öffentlich 

Ortsbeirat Priort 08.02.2018 öffentlich 

Ortsbeirat Wustermark 08.02.2018 öffentlich 

Ausschuss für Bauen und 
Wirtschaft 

13.02.2018 öffentlich 

Gemeindevertretung 27.02.2018 öffentlich 

 
 
 

Sachlicher Teilflächennutzungsplan "Windenergienutzung" der Gemeinde 
Wustermark 
hier: Beratung und Beschlussfassung über die öffentliche Auslegung des 
Entwurfes 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Es wird beschlossen: 
 

1. Die Auswertung und Abwägung der Stellungnahmen, die im Rahmen der frühzeitigen 
Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange 
abgegeben wurden, in der Fassung vom Januar 2018 wird zur Kenntnis genommen. 
 

2. Der Entwurf des Sachlichen Teilflächennutzungsplanes „Windenergienutzung“ in der 
Fassung vom Januar 2018, bestehend aus der Plankarte mit textlichen Festsetzungen 
sowie die dazugehörige Begründung mit Umweltbericht werden mit den zuvor 
beschlossenen / ohne Änderungen gebilligt und zur öffentlichen Auslegung gemäß § 3 
Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) bestimmt. Gleichzeitig mit der öffentlichen Auslegung 
werden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB von den Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden, Stellungnahmen 
zu dem oben genannten Planentwurf und seiner Begründung eingeholt.     

 
 
Sachverhalt/ Begründung: 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Wustermark hat in ihren Sitzungen am 21.06.2011 und 
30.09.2014 (B-029/2011/1 und B-109/2014)  beschlossen, den Sachlichen Teilflächennutzungsplan 
„Windenergieanlagen“ neu aufzustellen und das Verfahren fortzuführen.  
 
Der Vorentwurf des o. g. Sachlichen Teilflächennutzungsplanes in der Fassung vom März 2016 hat 
die Gemeindevertretung am 26.04.2016 gebilligt und das frühzeitige Beteiligungsverfahren 
beschlossen.  
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Das frühzeitige Beteiligungsverfahren wurde durchgeführt. Die Beteiligung der Öffentlichkeit fand in 
der Zeit vom 20.06.2016 bis einschließlich 21.07.2016 statt. Die Behörden und die berührten Träger 
öffentlicher Belange sowie die Nachbargemeinden wurden mit Schreiben vom 03.06.2016 an diesem 
Verfahren beteiligt.  
 
Die Ergebnisse der Auswertung und Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen wurden im oben 
genannten Entwurf berücksichtigt bzw. eingearbeitet.   
 
In der Sitzung des Ausschusses für Bauen und Wirtschaft wird der Entwurf vorgestellt und beraten. 
   
 
 
 
Anlagenverzeichnis: 
 
- Auswertung und Abwägung der Stellungnahmen 
- Entwurf Sachlicher Teil-FNP „WEA“ 
 
 
Az.: 612002 
25.01.2018 
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